28. NOVEMBER 2023 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 24. April 2014 zur Festlegung des Mindestinhalts und der Struktur des mehrjährigen allgemeinen Richtlinienprogramms der Hilfeleistungszonen


(Belgisches Staatsblatt vom 18. April 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES


28. NOVEMBER 2023 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 24. April 2014 zur Festlegung des Mindestinhalts und der Struktur des mehrjährigen allgemeinen Richtlinienprogramms der Hilfeleistungszonen


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Aufgrund des Gesetzes vom 15. Mai 2007 über die zivile Sicherheit, des Artikels 23, abgeändert durch das Gesetz vom 21. Dezember 2013;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 24. April 2014 zur Festlegung des Mindestinhalts und der Struktur des mehrjährigen allgemeinen Richtlinienprogramms der Hilfeleistungszonen;

Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 2. Juni 2023;

Aufgrund des Einverständnisses der Staatssekretärin für Haushalt vom 15. Juli 2023;

Aufgrund des Antrags auf Begutachtung binnen einer Frist von dreißig Tagen, der am 8. November 2023 beim Staatsrat eingereicht worden ist, in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

In der Erwägung, dass der Antrag auf Begutachtung am 8. November 2023 gestrichen worden ist;

Aufgrund von Artikel 84 § 5 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat,

Auf Vorschlag der Ministerin des Innern


Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


Artikel 1 - In Punkt 2.4.3 der Anlage zum Königlichen Erlass vom 24. April 2014 zur Festlegung des Mindestinhalts und der Struktur des mehrjährigen allgemeinen Richtlinien-programms der Hilfeleistungszonen werden zwischen den Wörtern "die Übungen" und dem Wort "usw." die Wörter ", die Politik der Zone in Bezug auf das Laufbahnende" eingefügt.




Art. 2 - Punkt 2.4.3.2 der Anlage zu demselben Erlass wird wie folgt ergänzt:

"Darin muss die Alterspyramide für das Berufspersonal einerseits und für das freiwillige Personal andererseits sowie die konkrete Anwendung der Politik der Zone in Bezug auf das Laufbahnende enthalten sein."


Art. 3 - Der für Inneres zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


Gegeben zu Brüssel, den 28. November 2023


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Die Ministerin des Innern
A. VERLINDEN

